
Koordination und Zusammenarbeit 
zum Schutz gewaltbetroffener Personen und ihrer Kinder

Strategischer Dialog, 30. April 2021
Miriam Reber,  Co-Präsidentin SKHG

Koordinationsstelle Häusliche Gewalt SG



Überblick

 Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt
 Mitglieder / Ansiedlung / Auftrag
 Schwerpunktthemen Istanbul-Konvention

 Koordination und Zusammenarbeit
 Handlungsfeld 1: Gemeinsames und koordiniertes Vorgehen
 Handlungsfeld 7: Schutz von Kindern, die häuslicher Gewalt 

ausgesetzt sind



Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt 

Zusammenschluss kantonaler Interventions-, 
Koordinations-, und Fachstellen gegen Häusliche Gewalt:
 Regionalkonferenzen CLVD und KIFS
 Koordinatorin finanziert durch KKJPD

Co-Präsidium: 
 Isabelle Darbellay, VS & Miriam Reber, SG

Vorstandsmitglieder: 
 Angela Fleury, JU / Alexa Ferel, BL 

Isabella Feusi-Frei, ZH / Lis Füglister BE (ad interim) 
Geschäftsführerin / Koordinatorin
 Karin Lestuzzi



Mitglieder der SKHG 

Koordinations- bzw. Interventionsstellen Häusliche Gewalt
 Ansiedlung 
 in verschiedenen Departementen 

(Sicherheit, Soziales, Inneres, Territoire, Präsidial) 
 oder direkt bei einem Player

(Kantonspolizei, Gleichstellungsbüros oder Opferhilfe)
 Auftrag Koordination:
 Leiten von interdisziplinär zusammengesetzten 

Kooperationsgremien
 Qualitätssicherung entlang der Ereigniskette
 Fallmonitoring
 Öffentlichkeitsarbeit / Prävention / Information



Schwerpunkte Istanbul-Konvention

 2018 haben KKJPD und SODK die SKHG beauftragt, zu 
vier Bereichen interkantonale Projekte zu leiten.
 Gesamtschweizerische Bildung  
 Arbeit mit gewaltausübenden Menschen 
 Sexuelle Gewalt (Krisenzentren / Dokumentation von 

Verletzungen und Spuren der Gewalt) 
 Gewaltbetroffene Kinder (Unterstützung und Berücksichtigung 

der Gewalt in Besuchs- und Sorgerechts-Entscheiden) 



Koordination & Zusammenarbeit

Komplexität der Fallarbeit am 
Beispiel des Handlungsfeldes 7: 
Schutz von Kindern, die häuslicher 
Gewalt ausgesetzt sind.

Koordination im Einzelfall (Legende):
--- Gewaltausübende zur Verantwortung ziehen

--- Opfer schützen

--- Im Kontakt mit dem Kind / Jugendlichen

--- Gefährdungsmeldung

--- Eingabe an das Gericht (Trennung / Scheidung)



Intervention in sechs Phasen

Grafik aus dem Handbuch «Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt» des Kantons St.Gallen



Beteiligte Akteurinnen und Akteure
Zivilrechtlicher Kindesschutz
 KESB
 Gerichte
 Beistandschaften

Präventiver, unterstützender und 
freiwilliger Kindesschutz

 Beratungsstellen des Sozialwesens 
 des Gesundheitswesens 

 der Schule

Strafrechtlicher und 
öffentlich-rechtlicher 

Kindesschutz
 Kantons- und Stadpolizei 

 Staatsanwaltschaft
 Migrationsamt

Spezialisierte Angebote
im Kindesschutz und 
Opferschutz
 Opferhilfe
 Frauenhaus / Schlupfhäuser
 Beratung für gewaltausübende Personen



Zivilrechtlicher Kindesschutz

Grafik aus dem Handbuch «Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt» des Kantons St.Gallen

 Zuständigkeit im zivilrechtlichen Kindesschutz: 
 Kindes- und Erwachsenen-behörden (KESB)
 Gerichte
 Beistandschaften

 Bei Partnerschaftsgewalt ist die Gewalt mit einer 
Trennung / Scheidung meist noch nicht beendet.
 Anstelle der KESB ist das Gericht während einer Trennung/ 

Scheidung für den Kindesschutz zuständig. 
 Familienrichterinnen und Familienrichtern kommt daher eine 

wichtige Rolle zu.



Interkantonales Projekt 
«Kinder im Herzen der Gewalt»

 Adaptierung dieses 
Leitfadens zur Gestaltung 
des persönlichen Verkehrs 
aus Frankfurt für die 
Schweiz.

 Sensibilisierung von 
Richterinnen und Richtern

 Zusammenstellen von 
guter Praxis in den 
Kantonen



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Informationen zur SKHG / CSVD:   www.skhg.ch www.csvd.ch

http://www.skhg.ch/
http://www.csvd.ch/
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